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Raumordnerischer Vertrag „Hagsfelder Weg“ in Eggenstein-Leopoldshafen 
h i e r :  
Beschluss durch die Verbandsversammlung 
 
 
Die Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen beabsichtigt zur Unterbringung von Flücht-
lin-gen die Errichtung von Gebäuden im Bereich des Hagsfelder Weges an der Ge-
mar-kungsgrenze zu Karlsruhe-Neureut.  
 
Im Regionalplan liegt das gesamte Planungsgebiet in einem Randbereich einer 
Grünzä-sur. Der Regionalverband befürwortet das Vorhaben grundsätzlich, die aus-
gewiesene Grünzäsur steht dem jedoch entgegen. Mit dem Raumordnerischen Ver-
trag ist gewähr-leistet, dass die im Bereich „Hagsfelder Weg“ (EL-102) entfallende 
Grünzäsur im Bereich der Fläche „Ehrlichweg“ (EL-101) im Flächennutzungsplan als 
Grünfläche ohne Zweckbestimmung ersetzt wird und der Regionalverband dem Vor-
haben zustimmen kann. 
 
Der derzeit wirksame Flächennutzungsplan 2010 (FNP) weist für den „Hagsfelder 
Weg“ (EL-102) Fläche für Landwirtschaft sowie im Norden Besondere Vegetations-
fläche außerhalb von Grün- und Waldflächen aus. Künftig soll die Fläche innerhalb 
des gesamten Geltungsbereiches als geplante Wohnbaufläche dargestellt werden. 
Hierfür ist eine Änderung des FNP notwendig (siehe TOP 4 der heutigen Sitzung). 
Parallel dazu soll gemäß des Raumordnerischen Vertrags die Fläche „Ehrlichweg“ 
(EL-101) von geplanter Wohnbaufläche in Grünfläche ohne Zweckbestimmung ge-
ändert werden. Laut einer Machbarkeitsstudie ist diese Fläche nicht für den Woh-
nungsbau geeignet. Den Aufstellungsbeschluss für diese Einzeländerungen des Flä-
chennutzungsplanes hat die Verbandsversammlung des NVK bereits in ihrer Sitzung 
am 18. Juli 2016 gefasst. 
 
 
 

Beschluss: 
 

I. Antrag an die Verbandsversammlung des Nachbarschaftsverbands Karlsruhe 
 
Die Verbandsversammlung stimmt dem Abschluss des Raumordnerischen Vertrages 
mit dem Regionalverband Mittlerer Oberrhein und der Gemeinde Eggenstein-
Leopoldshafen zu und beauftragt den Verbandsvorsitzenden diesen zu unterzeich-
nen. 

 
 

- Der Verbandsvorsitzende - 
 
 

 Anlage: Raumordnerischer Vertrag 








